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Bezirksverordnetenversammlung 
Tempelhof-Schöneberg von Berlin
XIX. Wahlperiode

Kleine Anfrage Nummer:
Anfragende/r:

0117/XX
Rutsch, Martin Alexander

Reinigung öffentlicher Spielplätze

1. Wie organisiert das Bezirksamt die Reinigung der Spielplätze in öffentlicher Hand?

2. In welchen Abständen erfolgt die Reinigung?

3. Können alle Spielplätze gleichsam gereinigt werden oder gibt es Prioritäten bei der 
Reinigung?

4. Wie wird sichergestellt, dass Spielplätze in Trägerschaft

a. öffentlicher Wohnungsbaugesellschaften

b. anderer privater Träger

regelmäßig gesäubert werden?

5. Gibt es hygienische Standards, nach denen die Reinigungen erfolgen?

6. Wie wird nach starken Regenfällen sichergestellt, dass es zu keiner 
Lachenbildung in Sandkästen kommt?

7. Wie werden den Sachverhalt betreffende Beschwerden von Einwohner_innen 
durch das Bezirksamt erledigt? 
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Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt
Bezirksstadträtin
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. BürgOSGrün,  D 10820 Berlin

Herr
Bezirksverordnetenvorsteher
Stefan Böltes

über

Frau
Bezirksbürgermeisterin
Angelika Schöttler

Geschäftszeichen: 
BürgOSGrünDez241/17 BzBm 
0177/XX
Dienstgebäude: Rathaus Tempelhof
Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin
Zimmer: 314
Postanschrift: John-F.-Kennedy-Platz,
10820 Berlin
 (Durchwahl): 90277-6000
Vermittlung (030) 90277-0
intern (9277)
Telefax (030)  90277-6002

Christiane.Heiss@ba-ts.berlin.de
E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit 
elektronischer Signatur 

Für E-Mails mit qualifizierter elektronischer 
Signatur: post@ba-ts.berlin.de

Datum: 23.08.2017
Kleine Anfrage - lfd. Nr. 0117/XX
des Bezirksverordneten Martin Rutsch

über: Reinigung öffentlicher Spielplätze

Sehr geehrter BV Rutsch,

die o.g. Kleine Anfrage beantworte ich für das Bezirksamt wie folgt:

zu 1. Frage

Wie organisiert das Bezirksamt die Reinigung der Spielplätze in öffentlicher 
Hand?

Antwort
Die Reinigung der Spielplätze und Grünanlagen wird öffentlich ausgeschrieben und 
eine Firma beauftragt.

zu 2. Frage

In welchen Abständen erfolgt die Reinigung?

Antwort
Alle Spielplätze werden von April bis September zweimal die Woche 
gereinigt. Von Oktober bis März erfolgt die Reinigung einmal pro Woche.

zu 3. Frage

Können alle Spielplätze gleichsam gereinigt werden oder gibt es Prioritäten 
bei der Reinigung?

Antwort
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Alle Spielplätze werden gleich behandelt.

zu 4. Frage
Wie wird sichergestellt, dass Spielplätze in Trägerschaft
a. öffentlicher Wohnungsbaugesellschaften
b. anderer privater Träger
regelmäßig gesäubert werden?

Antwort
Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat dafür 
Sorge zu tragen, dass der Spielplatz mit seinen Einrichtungen instand 
gehalten wird. (AV Notwendige Kinderspielplätze)

zu 5. Frage

Gibt es hygienische Standards, nach denen die Reinigungen erfolgen?

Antwort
Die Gesamtflächen sind von organischen und anorganischen Müll jeglicher 
Art zu reinigen und die Abfallbehälter sind zu leeren.

zu 6. Frage

Wie wird nach starken Regenfällen sichergestellt, dass es zu keiner 
Lachenbildung in Sandkästen kommt?

Antwort
Anfallendes Niederschlagswasser wird über Versickerung wieder dem 
Grundwasser zur Verfügung gestellt. Bei Neubauvorhaben ist die 
Entwässerung Bestandteil der Ausführungsplanung. Bei 
Starkregenereignisse ist die Versicherung verzögert.

zu 7. Frage

Wie werden den Sachverhalt betreffende Beschwerden von 
Einwohner_innen durch das Bezirksamt erledigt? 

Antwort
Beschwerden werden geprüft und bei Bestand an die beauftragte Firma zur 
schnellstmöglichen Erledigung weitergeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Christiane Heiß
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